
143. Beilage im Jahre 2021 zu den Sitzungsberichten des XXXI. Vorarlberger Landtages 
Selbstständiger Antrag  Beilage 143/2021 – Teil A: Gesetzestext 

 
 
 
An den 
Präsidenten des Vorarlberger Landtages 
Herrn Mag. Harald Sonderegger Bregenz, am 9. Dezember 2021 

Die unterzeichnenden Abgeordneten stellen folgenden 

A n t r a g : 
Der Vorarlberger Landtag wolle beschließen: 

4. COVID-19-Sammelnovelle 

Der Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, in der Fassung LGBl.Nr. 69/1997, Nr. 3/1998, Nr. 49/1998, 
Nr. 62/1998, Nr. 58/2001, Nr. 6/2004, Nr. 20/2004, Nr. 23/2008, Nr. 4/2012, Nr. 94/2012, Nr. 44/2013, 
Nr. 79/2016, Nr. 78/2017, Nr. 34/2018, Nr. 15/2019, Nr. 62/2019, Nr. 3/2020, Nr. 19/2020, Nr. 24/2020, 
Nr. 52/2020, Nr. 67/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 101 Abs. 1 entfällt der Ausdruck „entfällt die Verpflichtung nach § 40 Abs. 1 und“ sowie der 
Ausdruck „und von § 46 nach Maßgabe des Abs. 4“. 

2. Der § 101 Abs. 4 bis 9 entfällt; der bisherige Abs. 3a wird als Abs. 4 und die bisherigen Abs. 10 bis 12 
als Abs. 5 bis 7 bezeichnet. 

3. Im § 101 wird nach dem nunmehrigen Abs. 7 folgender Abs. 8 eingefügt: 
„(8) Art. I der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

4. Im § 101 wird der bisherige Abs. 13 als Abs. 9 bezeichnet. 

5. Im nunmehrigen § 101 Abs. 9 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ 
der Ausdruck „und des Art. I der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird 
der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel II 

Das Landesverwaltungsgerichtsgesetz, LGBl.Nr. 19/2013, in der Fassung LGBl.Nr. 53/2015, 
Nr. 69/2019, Nr. 19/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 24 Abs. 1 bis 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 1 bis 3 bezeichnet. 

2. Im § 24 wird nach dem nunmehrigen Abs. 3 folgender Abs. 4 eingefügt: 
„(4) Art. II der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 24 wird der bisherige Abs. 7 als Abs. 5 bezeichnet. 

4. Im nunmehrigen § 24 Abs. 5 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der 
Ausdruck „und des Art. II der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der 
Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 
  



2 

Artikel III 

Das Landesbedienstetengesetz 1988, LGBl.Nr. 1/1988, in der Fassung LGBl.Nr. 28/1991, 
Nr. 29/1993, Nr. 40/1993, Nr. 22/1994, Nr. 27/1994, Nr. 49/1995, Nr. 2/1997, Nr. 4/1997, Nr. 58/1997, 
Nr. 64/1997, Nr. 5/1998, Nr. 25/1998, Nr. 19/1999, Nr. 49/2000, Nr. 14/2001, Nr. 58/2001, Nr. 21/2002, 
Nr. 52/2002, Nr. 26/2003, Nr. 17/2005, Nr. 38/2007, Nr. 1/2008, Nr. 23/2009, Nr. 36/2009, Nr. 67/2010, 
Nr. 12/2011, Nr. 25/2011, Nr. 31/2012, Nr. 36/2013, Nr. 44/2013, Nr. 24/2015, Nr. 50/2015, Nr. 35/2017, 
Nr. 37/2018, Nr. 66/2019, Nr. 19/2020, Nr. 24/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 157 wird nach dem Abs. 4 folgender Abs. 5 eingefügt: 
„(5) Art. III der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

2. Im § 157 wird der bisherige Abs. 5 als Abs. 6 bezeichnet. 

3. Im nunmehrigen § 157 Abs. 6 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ 
der Ausdruck „und des Art. III der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird 
der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel IV 

Das Landesbedienstetengesetz 2000, LGBl.Nr. 50/2000, in der Fassung LGBl.Nr. 15/2001, 
Nr. 22/2002, Nr. 51/2002, Nr. 25/2003, Nr. 17/2005, Nr. 39/2007, Nr. 24/2009, Nr. 36/2009, Nr. 68/2010, 
Nr. 11/2011, Nr. 25/2011, Nr. 36/2011, Nr. 30/2012, Nr. 35/2013, Nr. 44/2013, Nr. 49/2015, Nr. 58/2016, 
Nr. 37/2018, Nr. 29/2019, Nr. 65/2019, Nr. 72/2019, Nr. 19/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie 
folgt geändert: 

1. Im § 128 wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt: 
„(6) Art. IV der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

2. Im § 128 wird der bisherige Abs. 6 als Abs. 7 bezeichnet. 

3. Im nunmehrigen § 128 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ 
der Ausdruck „und des Art. IV der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird 
der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel V 

Das Gemeindebedienstetengesetz 1988, LGBl.Nr. 49/1988, in der Fassung LGBl.Nr. 29/1991, 
Nr. 30/1993, Nr. 41/1993, Nr. 28/1994, Nr. 5/1995, Nr. 50/1995, Nr. 5/1997, Nr. 61/1997, Nr. 64/1997, 
Nr. 6/1998, Nr. 26/1998, Nr. 20/1999, Nr. 24/2001, Nr. 58/2001, Nr. 23/2002, Nr. 53/2002, Nr. 27/2003, 
Nr. 20/2005, Nr. 44/2006, Nr. 40/2007, Nr. 22/2009, Nr. 36/2009, Nr. 66/2010, Nr. 25/2011, Nr. 33/2012, 
Nr. 38/2013, Nr. 44/2013, Nr. 24/2015, Nr. 52/2015, Nr. 36/2017, Nr. 34/2018, Nr. 37/2018, Nr. 6/2019, 
Nr. 19/2020, Nr. 24/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 163 Abs. 2 entfällt; die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden als Abs. 2 bis 4 bezeichnet. 

2. Im § 163 wird nach dem nunmehrigen Abs. 4 folgender Abs. 5 eingefügt: 
„(5) Art. V der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 163 Abs. 6 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck 
„und des Art. V der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck 
„Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel VI 

Das Gemeindeangestelltengesetz 2005, LGBl.Nr. 19/2005, in der Fassung LGBl.Nr. 43/2006, 
Nr. 1/2008, Nr. 21/2009, Nr. 69/2010, Nr. 25/2011, Nr. 37/2011, Nr. 32/2012, Nr. 37/2013, Nr. 44/2013, 
Nr. 51/2015, Nr. 58/2016, Nr. 34/2018, Nr. 37/2018, Nr. 7/2019, Nr. 29/2019, Nr. 19/2020, Nr. 91/2020, 
Nr. 36/2021 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 113 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 
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2. Im § 113 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt: 
„(6) Art. VI der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 113 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck 
„und des Art. VI der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck 
„Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel VII 

Das Schulerhaltungsgesetz, LGBl.Nr. 32/1998, in der Fassung LGBl.Nr. 45/2000, Nr. 28/2002, 
Nr. 37/2006, Nr. 63/2012, Nr. 44/2013, Nr. 4/2014, Nr. 59/2014, Nr. 77/2016, Nr. 78/2017, Nr. 82/2017, 
Nr. 45/2018, Nr. 17/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 39 Abs. 4 wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

2. Im § 39 wird nach dem Abs. 6 folgender Abs. 7 eingefügt: 
„(7) Art. VII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 39 wird der bisherige Abs. 7 als Abs. 8 bezeichnet. 

4. Im nunmehrigen § 39 Abs. 8 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der 
Ausdruck „und des Art. VII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der 
Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel VIII 

Das Kindergartengesetz, LGBl.Nr. 52/2008, in der Fassung LGBl.Nr. 59/2009, Nr. 26/2010, 
Nr. 44/2013, Nr. 58/2016, Nr. 78/2016, Nr. 78/2017, Nr. 25/2018, Nr. 45/2019, Nr. 19/2020, Nr. 24/2020, 
Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 26 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 

2. Im § 26 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt: 
„(6) Art. VIII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 26 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck 
„und des Art. VIII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck 
„Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel IX 

Das Spitalgesetz, LGBl.Nr. 54/2005, in der Fassung LGBl.Nr. 7/2006, Nr. 67/2008, Nr. 63/2010, 
Nr. 7/2011, Nr. 27/2011, Nr. 8/2013, Nr. 14/2013, Nr. 44/2013, Nr. 46/2013, Nr. 10/2015, Nr. 10/2018, 
Nr. 37/2018, Nr. 19/2020, Nr. 24/2020, Nr. 81/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem Art. I § 108g wird folgender § 108h eingefügt: 
„§ 108h 

Übergangsbestimmung zur Novelle LGBl.Nr. xx/2021 
In der Zeit zwischen dem 1. Jänner 2022 bis zum Ablauf des 31. Juli 2022 im Rahmen der 

Sonderbestimmungen aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 nach § 110 in der 
Fassung LGBl.Nr. 19/2020 aufgrund von Abweichungen von den §§ 18 Abs. 4, 18a, 21, 24, 28 sowie von 
auf Grundlage dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen und dem Regionalen Strukturplan 
Gesundheit (§ 100 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Landesgesundheitsfondsgesetz) erlangte Berechtigungen 
erlöschen mit Ablauf des 31. Juli 2023.“ 

2. Der Art. I § 112 entfällt. 

3. Im Art. I § 113 wird nach dem Abs. 3 folgender Abs. 4 eingefügt: 
„(4) Art. IX der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 
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4. Im Art. I § 113 werden die bisherigen Abs. 4 und 5 als Abs. 5 und 6 bezeichnet. 

5. Im nunmehrigen Art. I § 113 Abs. 5 wird der Ausdruck „Die §§ 110 und 112“ durch den Ausdruck „Der 
§ 110“, das Wort „treten“ durch das Wort „tritt“ und der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck 
„Juli 2022“ ersetzt. 

6. Im nunmehrigen Art. I § 113 Abs. 6 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck 
„LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. IX der 4. COVID-19-Sammelnovelle, 
LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt, wird der Ausdruck „Abs. 4“ durch den Ausdruck „Abs. 5“ sowie der 
Ausdruck „Dezember 2022“ durch den Ausdruck „Juli 2023“ ersetzt. 

Artikel X 

Das Pflegeheimgesetz, LGBl.Nr. 16/2002, in der Fassung LGBl.Nr. 35/2003, Nr. 7/2004, 
Nr. 63/2010, Nr. 26/2012, Nr. 78/2017, Nr. 19/2020, Nr. 81/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie 
folgt geändert: 

1. Dem § 19 wird folgender Abs. 10 angefügt: 
„(10) In der Zeit zwischen dem 1. Jänner 2022 bis zum Ablauf des 31. Juli 2022 im Rahmen der 

Sonderbestimmungen aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 nach § 21 in der Fassung 
LGBl.Nr. xx/2021 aufgrund von Abweichungen von den §§ 14, 15 und 16 sowie von auf Grundlage dieser 
Bestimmungen erlassenen Verordnungen erlangte Berechtigungen erlöschen mit Ablauf des 31. Juli 2023.“ 

2. Im § 21 wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt: 
„(6) Art. X der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 21 wird der bisherige Abs. 6 als Abs. 7 bezeichnet. 

4. Im nunmehrigen § 21 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der 
Ausdruck „und des Art. X der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der 
Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

Artikel XI 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz, LGBl.Nr. 29/2013, in der Fassung LGBl.Nr. 37/2018, 
Nr. 39/2018, Nr. 46/2019, Nr. 19/2020, Nr. 24/2020, Nr. 81/2020, Nr. 19/2021, Nr. 91/2020 und 
Nr. 50/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 51 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 

2. Im § 51 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt: 
„(6) Art. XI der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 51 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck 
„und des Art. XI der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck 
„Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 
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Artikel XII 

Das Jagdgesetz, LGBl.Nr. 32/1988, in der Fassung LGBl.Nr. 67/1993, Nr. 21/1998, Nr. 58/2001, 
Nr. 6/2004, Nr. 35/2004, Nr. 54/2008, Nr. 25/2011, Nr. 44/2013, Nr. 58/2016, Nr. 70/2016, Nr. 78/2017, 
Nr. 37/2018, Nr. 67/2019, Nr. 19/2020, Nr. 91/2020, Nr. 50/2021 und Nr. xx/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 71 Abs. 1 entfällt; die bisherigen Abs. 2 bis 4 werden als Abs. 1 bis 3 bezeichnet. 

2. Im nunmehrigen § 71 Abs. 3 wird der Ausdruck „Abschussplanbesprechung nach § 38 Abs. 6 kann“ 
durch den Ausdruck „Besprechungen nach § 38 Abs. 3 und 6 betreffend die Abschussplanung können“ und 
die Wortfolge „das vorgesehene“ durch die Wortfolge „die vorgesehenen“ ersetzt. 

3. Der § 71 Abs. 5 entfällt; die bisherigen Abs. 6 bis 8 werden als Abs. 4 bis 6 bezeichnet. 

4. Im § 71 wird nach dem nunmehrigen Abs. 6 folgender Abs. 7 eingefügt: 
„(7) Art. XII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

5. Im § 71 wird der bisherige Abs. 9 als Abs. 8 bezeichnet. 

6. Im nunmehrigen § 71 Abs. 8 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der 
Ausdruck „und des Art. XII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ und nach dem Wort 
„tritt“ ein Beistrich sowie der Ausdruck „ausgenommen Abs. 1 und 2,“ eingefügt, wird der Ausdruck 
„Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt und wird nach dem Wort „Kraft“ ein Strichpunkt 
sowie der Ausdruck „Abs. 1 und Abs. 2 treten mit Ablauf des 30 Juni 2022 außer Kraft“ eingefügt. 

Artikel XIII 

Das Grundverkehrsgesetz, LGBl.Nr. 42/2004, in der Fassung LGBl.Nr. 19/2009, Nr. 25/2011, 
Nr. 39/2011, Nr. 44/2013, Nr. 2/2017, Nr. 5/2019, Nr. 19/2020, Nr. 91/2020 und Nr. 50/2021, wird wie 
folgt geändert: 

1. Der § 35 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 

2. Im § 35 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs  6 eingefügt: 
„(6) Art. XIII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 

3. Im § 35 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck 
„und des Art. XIII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck 
„31. Dezember 2021“ durch den Ausdruck „30. Juni 2022“ ersetzt. 

Artikel XIV 

Das Baugesetz, LGBl.Nr. 52/2001, in der Fassung LGBl.Nr. 23/2003, Nr. 27/2005, Nr. 44/2007, 
Nr. 34/2008, Nr. 32/2009, Nr. 29/2011, Nr. 72/2012, Nr. 44/2013, Nr. 11/2014, Nr. 12/2014, Nr. 17/2014, 
Nr. 22/2014, Nr. 23/2015, Nr. 37/2015, Nr. 54/2015, Nr. 8/2017, Nr. 47/2017, Nr. 78/2017, Nr. 34/2018, 
Nr. 35/2018, Nr. 37/2018, Nr. 64/2019, Nr. 19/2020, Nr. 91/2020, Nr. 50/2021 und Nr. 69/2021, wird wie 
folgt geändert: 

1. Im § 57 Abs. 12 und 13 wird jeweils der Ausdruck „19/2020“ durch den Ausdruck „91/2020“ ersetzt. 

2. Dem § 57 wird folgender Abs. 14 angefügt: 
„(14) In der Zeit zwischen dem 1. Jänner 2022 bis zum Ablauf des 31. Juli 2022 im Rahmen der 

Sonderbestimmungen aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 erlangte Berechtigungen 
nach § 58 Abs. 1 in der Fassung LGBl.Nr. 91/2020 erlöschen mit Ablauf des 31. Juli 2023.“ 

3. Der § 58 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet. 

4. Im § 58 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt: 
„(6) Art. XIV der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021, tritt am 31. Dezember 2021 in 

Kraft.“ 
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5. Im § 58 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck 
„und des Art. XIV der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der 
Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt. 

 

 

 

 

 
LAbg. KO Roland Frühstück LAbg. KO-Stv. Eva Hammerer  

 



143. Beilage im Jahre 2021 zu den Sitzungsberichten des XXXI. Vorarlberger Landtages 
Beilage 143/2021  Teil B: Begründung des Selbstständigen Antrags 

Erläuternde Bemerkungen 
Allgemeines, Ziel und wesentlicher Inhalt: 
1.Hintergrund 
Mit der COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. 19/2020, der 2. COVID-19-Sammelnovelle, 
LGBl.Nr. 91/2020, und der 3. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. 50/2021 wurden – vor dem 
Hintergrund der damals geltenden Einschränkungen des öffentlichen und sozialen Lebens, die gestützt auf 
das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz vom Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, vom Landeshauptmann und den Bezirkshauptmannschaften 
verordnet wurden sowie der anhaltenden COVID-19-Pandemie – in einer Vielzahl von Landesgesetzen 
Sonderregelungen in den Bereichen 
– Erleichterung bei der Beschlussfassung von Kollegialorganen, 
– abweichende Regelungen zur öffentlichen Kundmachung, 
– Fristenhemmung, 
– Abweichungen von einzuhaltenden gesetzlichen Standards sowie 
– sonstige Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19 
getroffen. Diese Sonderregelungen sind allesamt mit 31. Dezember 2021 befristet. 
 
2. Ziel 
Vor dem Hintergrund des aktuellen COVID-19-Pandemiegeschehens ist es erforderlich, die 
landesgesetzlichen Sonderbestimmungen in bestimmten Bereichen über den 31. Dezember 2021 hinaus 
aufrecht zu erhalten und deren Wirksamkeit bis zum 31. Juli 2022 zu erstrecken. 
 
3. Wesentlicher Inhalt 
Wesentlicher Inhalt der vorliegenden 4. COVID-19-Sammelnovelle ist die Verlängerung der Geltung der 
landesgesetzlichen Sonderregelungen betreffend 
– die öffentliche Kundmachung, 
– die einzuhaltenden gesetzlichen Standards sowie 
– die Möglichkeit zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung im Umlaufweg oder im Rahmen einer 

Video- oder Telefonkonferenz, unter der Voraussetzung der bundesverfassungsrechtlichen 
Zulässigkeit. 

Jene Bereiche hingegen, die aufgrund von Bestimmungen im Rahmen der Digitalisierungs-Sammelnovelle 
(Gesetzesbeschluss 111/2021 des XXXI. Vorarlberger Landtages) zu Dauerrecht werden (dies betrifft 
insbesondere den Bereich der Erleichterungen bei der Beschlussfassung von Kollegialorganen) sowie 
weitere landesgesetzliche Sonderbestimmungen, die als nicht mehr dringend erforderlich erachtet werden 
(dies betrifft insbesondere den Bereich der Hemmung von landesrechtlich verankerten Fristen, die nicht 
von bundesgesetzlichen Vorschriften erfasst sind), sollen von der vorliegenden 4. COVID-19-
Sammelnovelle nicht mehr erfasst sein. 
Auf die entsprechenden Erläuterungen zur COVID-19-Sammelnovelle, zur 2. COVID-19-Sammelnovelle 
und zur 3. COVID-19-Sammelnovelle, Beilagen 29/2020, 128/2020 und 66/2021 des XXXI. Vorarlberger 
Landtages, wird hingewiesen.  
 
3.1. Abweichende Regelungen zur öffentlichen Kundmachung 
Den Gemeinden wurde anstelle der Kundmachung durch Anschlag an der Amtstafel bzw. der Auflage zur 
öffentlichen Einsicht die Möglichkeit zur Kundmachung auf der Homepage im Internet ermöglicht, sofern 
ausnahmsweise durch Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie die Amtstafel bzw. die 
Amtsräume nicht öffentlich zugänglich sein sollten. Dadurch ist der Zugang der Bevölkerung zu den 
Verordnungen bzw. Informationen jederzeit ortsunabhängig gewährleistet, wodurch dem Sinn und Zweck 
der öffentlichen Kundmachung entsprochen wird. 
Diese Möglichkeit soll im Gemeindegesetz bis zum 31. Juli 2022 (Art. I, § 101), im Jagdgesetz (Art. XII, 
§ 71) und im Grundverkehrsgesetz (Art. XIII, § 35) aufgrund des Inkrafttretens der entsprechenden 
Bestimmungen der Digitalisierungs-Sammelnovelle am 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2022 verlängert 
werden. 
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3.2. Abweichungen von einzuhaltenden gesetzlichen Standards 
Die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 erfordert unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Abweichung von bestimmten, taxativ aufgezählten gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Voraussetzungen sind einerseits die Geltung von Maßnahmen, die auf der Grundlage von Verordnungen 
des Epidemiegesetzes 1950 oder des COVID-19-Maßnahmengesetzes zur Bekämpfung von COVID-19 
getroffen wurden, sowie andererseits die Erforderlichkeit der Abweichung für die Gewährleistung der 
Aufgaben der Behörde oder des Rechtsträgers für diese Zeit. Um im Verlauf der Pandemie auf einen 
weiteren Konkretisierungsbedarf der Abweichungsmöglichkeiten reagieren zu können, wurde der 
Landesregierung eine entsprechende Verordnungsermächtigung eingeräumt. Diese 
Abweichungsmöglichkeiten sollen in folgenden Landesgesetzen bis zum 31. Juli 2022 verlängert werden: 
- Schulerhaltungsgesetz (Art. VII, § 39); 
- Kindergartengesetz (Art. VIII, § 26); 
- Spitalgesetz (Art. IX, Art. I §§ 108h und 113); 
- Pflegeheimgesetz (Art. X, §§ 19 Abs. 10 und 21); 
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (Art. XI, § 51); 
- Baugesetz (Art. XIV, §§ 57 Abs. 14 und 58). 
 
3.3. Sonstige Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19 
Zur Bewältigung der außergewöhnlichen Situation aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden mit den 
bisherigen drei COVID-19-Sammelnovellen auch in anderen Bereichen Sonderregelungen getroffen. Die 
folgenden Sonderregelungen sollen in ihrem Anwendungsbereich bis zum 31. Juli 2022 verlängert 
werden: 
- Landesverwaltungsgerichtsgesetz (Art. II, § 24): der Präsident oder die Präsidentin des 

Landesverwaltungsgerichtes ist Dienstbehörde in den dienstrechtlichen Angelegenheiten des § 157 
Abs. 1 LBedG 1988 iVm § 128 Abs. 1 und 2 LBedG 2000 bezüglich der Anordnung von Telearbeit 
und den Verbrauch von Erholungsurlaub; 

- Landesbedienstetengesetz 1988 (Art. III, § 157), Landesbedienstetengesetz 2000 (Art. IV, § 128), 
Gemeindebedienstetengesetz 1988 (Art. V, § 163) und Gemeindeangestelltengesetz 2005 (Art. VI, 
§ 113): Möglichkeit zur Vorschreibung verpflichtender Telearbeit für Landes- und 
Gemeindebedienstete; Ermächtigung des Dienstgebers zur einseitigen Anordnung von Urlaubsabbau 
im Ausmaß von höchstens zwei Wochen unter bestimmten Voraussetzungen; 

- Spitalgesetz (Art. IX, Art. I § 113): Kostentragung durch den Landesgesundheitsfonds zur raschen 
und effektiven Bekämpfung von COVID-19-Maßnahmen (diese Bestimmung soll mit Ablauf des 
31. Juli 2023 außer Kraft treten); 

- Jagdgesetz (Art. XII, § 71): Möglichkeit der Abschussplanbesprechung (neu: auch der Besprechung 
der Landesregierung) im Rahmen einer Video- oder Telefonkonferenz sowie der schriftlichen 
Durchführung des vorgesehenen Ermittlungsverfahrens. 

 
Schließlich werden im Baugesetz (Art. XIV, § 57 Abs. 12 und 13) zwei Verweise richtiggestellt. 



Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 10. Sitzung im Jahr 2021, am 
16. Dezember, das im Selbstständigen Antrag, Beilage 143/2021, enthaltene 
Gesetz einstimmig beschlossen. 
 
Außerdem hat der Vorarlberger Landtag den Gesetzesbeschluss gemäß Art. 23 
Abs. 3 der Landesverfassung als dringlich erklärt. 
 


	1432021 4. Covid-19-Sammelnovelle
	1432021 4. Covid-19-Sammelnovelle
	A n t r a g :
	4. COVID-19-Sammelnovelle
	Artikel I
	1. Im § 101 Abs. 1 entfällt der Ausdruck „entfällt die Verpflichtung nach § 40 Abs. 1 und“ sowie der Ausdruck „und von § 46 nach Maßgabe des Abs. 4“.
	2. Der § 101 Abs. 4 bis 9 entfällt; der bisherige Abs. 3a wird als Abs. 4 und die bisherigen Abs. 10 bis 12 als Abs. 5 bis 7 bezeichnet.
	3. Im § 101 wird nach dem nunmehrigen Abs. 7 folgender Abs. 8 eingefügt:
	4. Im § 101 wird der bisherige Abs. 13 als Abs. 9 bezeichnet.
	5. Im nunmehrigen § 101 Abs. 9 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. I der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli ...
	Artikel II
	1. Der § 24 Abs. 1 bis 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 1 bis 3 bezeichnet.
	2. Im § 24 wird nach dem nunmehrigen Abs. 3 folgender Abs. 4 eingefügt:
	3. Im § 24 wird der bisherige Abs. 7 als Abs. 5 bezeichnet.
	4. Im nunmehrigen § 24 Abs. 5 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. II der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli ...
	Artikel III
	1. Im § 157 wird nach dem Abs. 4 folgender Abs. 5 eingefügt:
	2. Im § 157 wird der bisherige Abs. 5 als Abs. 6 bezeichnet.
	3. Im nunmehrigen § 157 Abs. 6 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. III der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Jul...
	Artikel IV
	1. Im § 128 wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt:
	2. Im § 128 wird der bisherige Abs. 6 als Abs. 7 bezeichnet.
	3. Im nunmehrigen § 128 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. IV der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli...
	Artikel V
	1. Der § 163 Abs. 2 entfällt; die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden als Abs. 2 bis 4 bezeichnet.
	2. Im § 163 wird nach dem nunmehrigen Abs. 4 folgender Abs. 5 eingefügt:
	3. Im § 163 Abs. 6 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. V der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt.
	Artikel VI
	1. Der § 113 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet.
	2. Im § 113 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt:
	3. Im § 113 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. VI der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt.
	Artikel VII
	1. Im § 39 Abs. 4 wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt.
	2. Im § 39 wird nach dem Abs. 6 folgender Abs. 7 eingefügt:
	3. Im § 39 wird der bisherige Abs. 7 als Abs. 8 bezeichnet.
	4. Im nunmehrigen § 39 Abs. 8 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. VII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli...
	Artikel VIII
	1. Der § 26 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet.
	2. Im § 26 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt:
	3. Im § 26 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. VIII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ erse...
	Artikel IX
	1. Nach dem Art. I § 108g wird folgender § 108h eingefügt:
	2. Der Art. I § 112 entfällt.
	3. Im Art. I § 113 wird nach dem Abs. 3 folgender Abs. 4 eingefügt:
	4. Im Art. I § 113 werden die bisherigen Abs. 4 und 5 als Abs. 5 und 6 bezeichnet.
	5. Im nunmehrigen Art. I § 113 Abs. 5 wird der Ausdruck „Die §§ 110 und 112“ durch den Ausdruck „Der § 110“, das Wort „treten“ durch das Wort „tritt“ und der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt.
	6. Im nunmehrigen Art. I § 113 Abs. 6 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. IX der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt, wird der Ausdruck „Abs. 4“ durch den Ausdruck „Abs. 5“...
	Artikel X
	1. Dem § 19 wird folgender Abs. 10 angefügt:
	2. Im § 21 wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt:
	3. Im § 21 wird der bisherige Abs. 6 als Abs. 7 bezeichnet.
	4. Im nunmehrigen § 21 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. X der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2...
	Artikel XI
	1. Der § 51 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet.
	2. Im § 51 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt:
	3. Im § 51 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. XI der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt.
	Artikel XII
	1. Der § 71 Abs. 1 entfällt; die bisherigen Abs. 2 bis 4 werden als Abs. 1 bis 3 bezeichnet.
	2. Im nunmehrigen § 71 Abs. 3 wird der Ausdruck „Abschussplanbesprechung nach § 38 Abs. 6 kann“ durch den Ausdruck „Besprechungen nach § 38 Abs. 3 und 6 betreffend die Abschussplanung können“ und die Wortfolge „das vorgesehene“ durch die Wortfolge „di...
	3. Der § 71 Abs. 5 entfällt; die bisherigen Abs. 6 bis 8 werden als Abs. 4 bis 6 bezeichnet.
	4. Im § 71 wird nach dem nunmehrigen Abs. 6 folgender Abs. 7 eingefügt:
	5. Im § 71 wird der bisherige Abs. 9 als Abs. 8 bezeichnet.
	6. Im nunmehrigen § 71 Abs. 8 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. XII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ und nach dem Wort „tritt“ ein Beistrich sowie der Ausdruck „ausgenommen ...
	Artikel XIII
	1. Der § 35 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet.
	2. Im § 35 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs  6 eingefügt:
	3. Im § 35 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. XIII der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „31. Dezember 2021“ durch den Ausdruck „30. Juni 20...
	Artikel XIV
	1. Im § 57 Abs. 12 und 13 wird jeweils der Ausdruck „19/2020“ durch den Ausdruck „91/2020“ ersetzt.
	2. Dem § 57 wird folgender Abs. 14 angefügt:
	3. Der § 58 Abs. 3 entfällt; die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden als Abs. 3 bis 5 bezeichnet.
	4. Im § 58 wird nach dem nunmehrigen Abs. 5 folgender Abs. 6 eingefügt:
	5. Im § 58 Abs. 7 entfällt das Wort „und“, wird nach dem Ausdruck „LGBl.Nr. 50/2021,“ der Ausdruck „und des Art. XIV der 4. COVID-19-Sammelnovelle, LGBl.Nr. xx/2021,“ eingefügt und wird der Ausdruck „Dezember 2021“ durch den Ausdruck „Juli 2022“ ersetzt.


	XX SA 4. COVID-19-Sammelnovelle Selbstständiger Antrag Teil B
	Erläuternde Bemerkungen
	Allgemeines, Ziel und wesentlicher Inhalt:
	1.Hintergrund
	2. Ziel
	3. Wesentlicher Inhalt
	3.1. Abweichende Regelungen zur öffentlichen Kundmachung
	3.2. Abweichungen von einzuhaltenden gesetzlichen Standards
	3.3. Sonstige Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19



	1432021.LIS

